
TOP 

 
 

  Seite 1 von 1 

Jugendhilfeausschuss 22.09.2016
 
  öffentlich  Vorlage Nr. 698/2016-4

    Stand 15.08.2016
 
Betreff 
 
 

Mitteilung betr. Wohngruppe für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge 

 
Sachverhalt 
 
Das Josefshaus als eine Einrichtung der Jugendhilfe in Trägerschaft der gemeinnützigen 
Gesellschaft der Franziskanerinnen zu Olpe mbH (GFO) hat in Bornheim Merten die Regel-
wohngruppe Jonas mit 9 Plätzen für minderjährige, männliche Flüchtlinge eröffnet.  
 
Hauptaufgabe ist die alltagspädagogische und schulische Begleitung sowie die Unterstüt-
zung und Ermöglichung von Integration und Teilhabe in - und an der Gesellschaft bis hin zu 
einer möglichen Verselbständigung der jungen Menschen. Die Aufnahme erfolgt gemäß § 34 
SGB VIII (ggf. i. V. m. § 41 SGB VIII). Die Wohngruppe nimmt minderjährige Flüchtlinge im 
Alter ab 14 Jahren auf. Im Hinblick auf Geschwisterbeziehungen und auch Fluchtgemein-
schaften können in Einzelfällen aber auch jüngere Flüchtlinge nach sorgfältiger Prüfung auf-
genommen werden.  
 
Die Betriebserlaubnis wurde mit Wirkung vom 01.08.2016 erteilt. Die Leistungsbeschreibung 
ist mit dem Kreisjugendamt Rhein-Sieg abgestimmt und die Verhandlungen zum Leistungs-
entgelt schließen sich jetzt an. 
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